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Ausgabe Juli 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste Ausgabe der Kanzleinachrichten wird u. a. folgende Themen behandeln: 
• Beteiligungen und Darlehnsforderungen als notwendiges Betriebsvermögen eines 

Einzelgewerbetreibenden 
• Zuflusszeitpunkt von Entschädigungen 
• Leistungsbeschreibung bei Waren im Niedrigpreissegment 
• Billigkeitserlass bei Kindergeldrückforderungen 
 
Redaktionsschluss für die Kanzleinachrichten Juli 2019 war der 27. Mai 2019. 
 
Ihre 
Redaktion Kanzleinachrichten 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 
 
Termine Juli 2019 6 
Termine August 2019 7 
Altersentlastungsbetrag ist beim Verlustabzug zu 
berücksichtigen 8 
Tarifermäßigung für die Besteuerung von 
Abfindungen nur bei Auszahlung in einem 
Veranlagungszeitraum 8 
Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen ist 
steuerfrei 8 
Berücksichtigung von Verlusten aus einer 
Übungsleitertätigkeit 8 
Stipendiumsleistungen mindern nur teilweise die 
abziehbaren Ausbildungskosten 9 
Keine ermäßigte Besteuerung bei über mehrere 
Jahre angesparten Jahres-Boni bei einmaliger 
Auszahlung 9 
Sind Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte als Werbungskosten 
abzugsfähig? 9 
Verlust aus Kapitalvermögen bei Verzicht des 
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf 
Darlehn 10 
Steuerpflicht von Zinsen aus 
Lebensversicherungen 10 
Aufteilung der Finanzierungskosten auf Einkünfte 
aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte 10 
Besteuerungsrecht und Abzug ausländischer 
Steuern bei Arbeitnehmertätigkeit im Ausland 11 
Kein Sonderausgabenabzug für wiederkehrende 
Versorgungsleistungen bei Aufgabe oder Verkauf 
des übergebenen Vermögens 11 
Abgrenzung zwischen mehraktiger einheitlicher 
Erstausbildung mit Nebenerwerbstätigkeit und 
berufsbegleitend durchgeführter Weiterbildung 12 
Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt 
lebendes Kind 12 
Keine 5%-ige Versteuerung eines 
Übertragungsgewinns aus 
Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall 13 
Zur Vermeidung einer Haftung des GmbH-
Geschäftsführers durch Ressortaufteilung 13 
Die Legitimationswirkung der Gesellschafterliste 
greift auch bei eingezogenen Geschäftsanteilen 13 
Vertraglich übernommene Gewerbesteuer als 
Veräußerungskosten 14 
Teilwertabschreibung auf Anteile an offenen 
Immobilienfonds im Umlaufvermögen 14 
Gewinnausschüttungsanspruch aus 
GmbH-Beteiligung kann bei hinreichender 
Sicherheit auch ohne 
Gewinnverwendungsbeschluss zu aktivieren sein 14 
Ausweis der Pensionsrückstellung im Jahr der 
Zusage unter Berücksichtigung neuer 
„Heubeck-Richttafeln“ 15 

Gerüstbauer kann für den Abtransport der 
Gerüste von der Baustelle keine Rückstellungen 
bilden 15 
Keine Hinzurechnung der Mietzinsen für 
Messestandflächen bei der Gewerbesteuer 16 
Beginn der Gebäudeherstellung im 
Investitionszulagenrecht 16 
Einkünfteerzielungsabsicht: Prognosezeitraum 
bei Überprüfung mittels Überschussprognose 17 
Überschusserzielungsabsicht ist bei 
Ferienwohnungen objektbezogen zu prüfen 17 
Sachverständigengutachten für 
Grundbesitzbewertung nicht stets vorrangig 17 
Ältere Mieter dürfen nicht gekündigt werden 18 
Einzelne Wohnungseigentümer können 
Beseitigungsansprüche gegen andere 
Eigentümer durchsetzen 18 
Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung bei 
Gewerberaumvermietung 18 
Festsetzung eines Verzögerungsgelds muss 
ermessensgerecht sein 19 
Ausländische Buchführungspflichten können 
deutsche steuerliche Buchführungspflicht 
begründen 19 
Finanzgerichtsverfahren kann auch im zweiten 
Rechtsgang wegen eines anhängigen 
Musterprozesses ausgesetzt werden 19 
Finanzamtliches Aufrechnungsverbot für erst 
nach Insolvenzeröffnung entstandene 
Steuererstattungsansprüche 20 
Unbeschränkte Steuerpflicht bei inländischem 
Wohnsitz trotz Lebensmittelpunkt im Ausland 20 
Anforderungen an den Nachweis für 
innergemeinschaftliche Lieferungen 21 
Erstattung zu Unrecht abgeführter Umsatzsteuer 
an Bauträger 21 
Entgeltliche Leistungen eines Berufsverbands 21 
Entgelte für die Überlassung einer Trauerhalle 
sind umsatzsteuerfrei 22 
Umsatzsteuerlicher Ort der sonstigen Leistung 
unabhängig von den Anforderungen an eine zum 
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 22 
Unbezahlter Sonderurlaub und gesetzlicher 
Urlaubsanspruch 23 
Tarifvertrag hat Vorrang vor 
Betriebsvereinbarung 23 
Unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 
oder Weltanschauung 23 
Anspruch des Betriebsrats auf Unterrichtung über 
Arbeitsunfälle von Fremdpersonal 24 
Erhebung von Säumniszuschlägen auf 
nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge nur 
bei bedingtem Vorsatz 24 
Online gekaufte Matratzen dürfen ohne 
Schutzfolie getestet und danach zurückgesendet 
werden 25 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 3 

Pflicht zur Ersten Hilfe für Sportlehrer 25 
Krankenkassenwahlrecht für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II 26 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 27 

 
 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 4 

 
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis 

Abgrenzung zwischen mehraktiger einheitlicher 
Erstausbildung mit Nebenerwerbstätigkeit und 
berufsbegleitend durchgeführter Weiterbildung .... 12 
Ältere Mieter dürfen nicht gekündigt werden......... 18 
Altersentlastungsbetrag ist beim Verlustabzug 
zu berücksichtigen .................................................. 8 
Anforderungen an den Nachweis für 
innergemeinschaftliche Lieferungen ..................... 21 
Anspruch des Betriebsrats auf Unterrichtung 
über Arbeitsunfälle von Fremdpersonal ................ 24 
Aufteilung der Finanzierungskosten auf 
Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige 
Einkünfte ............................................................... 10 
Ausländische Buchführungspflichten können 
deutsche steuerliche Buchführungspflicht 
begründen ............................................................ 19 
Ausweis der Pensionsrückstellung im Jahr der 
Zusage unter Berücksichtigung neuer 
'Heubeck-Richttafeln' ............................................ 15 
Beginn der Gebäudeherstellung im 
Investitionszulagenrecht ....................................... 16 
Berücksichtigung von Verlusten aus einer 
Übungsleitertätigkeit ............................................... 8 
Besteuerungsrecht und Abzug ausländischer 
Steuern bei Arbeitnehmertätigkeit im Ausland ...... 11 
Die Legitimationswirkung der Gesellschafterliste 
greift auch bei eingezogenen Geschäftsanteilen .. 13 
Einkünfteerzielungsabsicht - Prognosezeitraum 
bei Überprüfung mittels Überschussprognose ...... 17 
Einzelne Wohnungseigentümer können 
Beseitigungsansprüche gegen andere 
Eigentümer durchsetzen ....................................... 18 
Entgelte für die Überlassung einer Trauerhalle 
sind umsatzsteuerfrei ............................................ 22 
Entgeltliche Leistungen eines Berufsverbands ..... 21 
Erhebung von Säumniszuschlägen auf 
nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge nur 
bei bedingtem Vorsatz .......................................... 24 
Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen ist 
steuerfrei ................................................................. 8 
Erstattung zu Unrecht abgeführter Umsatzsteuer 
an Bauträger ......................................................... 21 
Festsetzung eines Verzögerungsgelds muss 
ermessensgerecht sein ......................................... 19 
Finanzamtliches Aufrechnungsverbot für erst 
nach Insolvenzeröffnung entstandene 
Steuererstattungsansprüche ................................. 20 
Finanzgerichtsverfahren kann auch im zweiten 
Rechtsgang wegen eines anhängigen 
Musterprozesses ausgesetzt werden ................... 19 
Gerüstbauer kann für den Abtransport der 
Gerüste von der Baustelle keine Rückstellungen 
bilden .................................................................... 15 
Gewinnausschüttungsanspruch aus 
GmbH-Beteiligung kann bei hinreichender 
Sicherheit auch ohne 

Gewinnverwendungsbeschluss zu aktivieren 
sein ....................................................................... 14 
Kein Sonderausgabenabzug für wiederkehrende 
Versorgungsleistungen bei Aufgabe oder 
Verkauf des übergebenen Vermögens ................. 11 
Keine 5%-ige Versteuerung eines 
Übertragungsgewinns aus 
Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall ........ 13 
Keine ermäßigte Besteuerung bei über mehrere 
Jahre angesparten Jahres-Boni bei einmaliger 
Auszahlung ............................................................. 9 
Keine Hinzurechnung der Mietzinsen für 
Messestandflächen bei der Gewerbesteuer ......... 16 
Krankenkassenwahlrecht für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II ................................................ 26 
Online gekaufte Matratzen dürfen ohne 
Schutzfolie getestet und danach zurückgesendet 
werden .................................................................. 25 
Pflicht zur Ersten Hilfe für Sportlehrer .................. 25 
Sachverständigengutachten für 
Grundbesitzbewertung nicht stets vorrangig......... 17 
Sind Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte als Werbungskosten 
abzugsfähig? .......................................................... 9 
Steuerpflicht von Zinsen aus 
Lebensversicherungen ......................................... 10 
Stipendiumsleistungen mindern nur teilweise die 
abziehbaren Ausbildungskosten ............................. 9 
Tarifermäßigung für die Besteuerung von 
Abfindungen nur bei Auszahlung in einem 
Veranlagungszeitraum ............................................ 8 
Tarifvertrag hat Vorrang vor 
Betriebsvereinbarung ........................................... 23 
Teilwertabschreibung auf Anteile an offenen 
Immobilienfonds im Umlaufvermögen .................. 14 
Termine August 2019 ............................................. 7 
Termine Juli 2019 ................................................... 6 
Überschusserzielungsabsicht ist bei 
Ferienwohnungen objektbezogen zu prüfen ......... 17 
Umsatzsteuerlicher Ort der sonstigen Leistung 
unabhängig von den Anforderungen an eine 
zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung .... 22 
Unbeschränkte Steuerpflicht bei inländischem 
Wohnsitz trotz Lebensmittelpunkt im Ausland ...... 20 
Unbezahlter Sonderurlaub und gesetzlicher 
Urlaubsanspruch .................................................. 23 
Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt 
lebendes Kind ....................................................... 12 
Unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion oder Weltanschauung ............................. 23 
Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung bei 
Gewerberaumvermietung ..................................... 18 
Verlust aus Kapitalvermögen bei Verzicht des 
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft auf 
Darlehn ................................................................. 10 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 5 

Vertraglich übernommene Gewerbesteuer als 
Veräußerungskosten ............................................ 14 
Zahlungsverzug - Höhe der Verzugszinsen .......... 27 

Zur Vermeidung einer Haftung des GmbH-
Geschäftsführers durch Ressortaufteilung............ 13 

 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 6 

Termine Juli 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 

Umsatzsteuer4 10.07.2019 15.07.2019 05.07.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 29.07.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Termine August 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019 

Umsatzsteuer4 12.08.2019 15.08.20197 09.08.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Grundsteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.20198 
Sozialversicherung6 28.08.2019 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) 

ist, wird die Steuer am 16.08.2019 fällig. 
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.08.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

7 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) 
ist, endet die Schonfrist am 16.08.2019. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2019 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) 
ist, endet die Schonfrist am 13.08.2019. 
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Altersentlastungsbetrag ist beim Verlustabzug zu berücksichtigen 
Altersentlastungsbeträge sind im Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags 
zur Einkommensteuer auch verlusterhöhend zu berücksichtigen. Der Altersentlastungsbetrag kann damit auch 
negative Einkünfte zum Zwecke des Verlustabzugs erhöhen. 
Das Finanzgericht Köln1 begründete seine Entscheidung damit, dass der Altersentlastungsbetrag eingeführt 
wurde, um eine steuerliche Entlastung von Steuerpflichtigen zu erreichen, die nicht Versorgungsbezugs- oder 
Rentenempfänger sind. Bei diesen Personengruppen ist ein Versorgungsfreibetrag zu berücksichtigen bzw. nur 
ein Besteuerungsanteil zu versteuern. Deshalb sei auch bei einer negativen Summe der Einkünfte eine 
Steuererleichterung durch die Berücksichtigung des Altersentlastungsbetrags geboten. 
Das letzte Wort wird hier der Bundesfinanzhof haben. 

 

Tarifermäßigung für die Besteuerung von Abfindungen nur bei Auszahlung in 
einem Veranlagungszeitraum 
Abfindungen wegen des Ausscheidens aus einem Dienstverhältnis können unter bestimmten Voraussetzungen 
ermäßigt besteuert werden. Dafür muss es in dem betreffenden Veranlagungszeitraum zu einer 
Zusammenballung der Einkünfte kommen und in Folge eine erhöhte steuerliche Belastung entstehen. 
Bei einer Aufteilung der Abfindung auf zwei oder mehrere Jahre wird die Tarifermäßigung grundsätzlich nicht 
gewährt. Unschädlich ist es jedoch, wenn im zweiten Jahr nicht mehr als 10 % der Gesamtentschädigung gezahlt 
werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf2) 

 

Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen ist steuerfrei 
Der Rentenanspruch für eine Regelaltersrente kann erst nach einer Mindestversicherungszeit von fünf Jahren 
entstehen. Steuerpflichtige, die vorher verbeamtet werden, können bereits an die Deutsche Rentenversicherung 
gezahlte Beiträge zurückfordern.3 
Das Finanzgericht Düsseldorf4 hat entschieden, dass die Erstattung solcher Rentenversicherungsbeiträge 
einkommensteuerfrei sei. Auch eine Verrechnung des Erstattungsbetrags mit den geleisteten 
Rentenversicherungsbeiträgen (Sonderausgaben) im Zuflussjahr der Erstattung sei nicht zulässig. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Berücksichtigung von Verlusten aus einer Übungsleitertätigkeit 
Ein Übungsleiter erzielte aus seiner Tätigkeit im Streitjahr Einnahmen von 108,00 €. Die Aufwendungen, die mit 
seiner Tätigkeit im Zusammenhang standen, betrugen 608,60 €. Er machte in seiner Einkommensteuererklärung 
Verluste aus selbstständiger Arbeit von 500,60 € geltend. 
Der Bundesfinanzhof5 lässt den Verlust grundsätzlich zum Abzug zu. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich 
bei der Übungsleitertätigkeit nicht etwa um Liebhaberei handelt. Der Übungsleiter muss vielmehr seine Tätigkeit 
mit der Absicht, Gewinne zu erzielen, ausüben. 

 

                                                 
1 FG Köln, Urt. v. 12.12.2018, 10 K 1730/17, (Rev. eingel., Az. BFH: IX R 3/19), EFG 2019, S. 533, 

LEXinform 5021968. 
2 FG Düsseldorf, Urt. v. 08.11.2018, 15 K 2482/18, LEXinform 5021955. 
3 §§ 210 Abs. 1a, 286d SGB VI. 
4 FG Düsseldorf, Urt. v. 22.11.2018, 14 K 1629/18, (Rev. eingel., Az. BFH: X R 35/18), EFG 2019, S. 410, 

LEXinform 5021907. 
5 BFH, Urt. v. 20.11.18, VIII R 17/16, BFH/NV 2019, S. 614, LEXinform 0950972. 
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Stipendiumsleistungen mindern nur teilweise die abziehbaren 
Ausbildungskosten 
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium sind, sofern kein 
Ausbildungsdienstverhältnis vorliegt, bis zu 6.000 € je Kalenderjahr als Ausbildungskosten (Sonderausgaben) 
abzugsfähig. 
Dagegen sind Aufwendungen für Aufbau- und Zweitstudiengänge in voller Höhe als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Wirken sich die Aufwendungen im Jahr der Verausgabung, z. B. wegen fehlender Einnahmen, 
nicht aus, sind sie vortragsfähig. Die steuermindernde Auswirkung ergibt sich dann in den Folgejahren. 
Das Finanzgericht Köln1 hatte darüber zu entscheiden, ob und wie Stipendiumszahlungen zu berücksichtigen 
sind. Im Urteilsfall erhielt ein Student für seine Zweitausbildung ein Aufstiegsstipendium in Höhe von 750 € 
monatlich. Das Finanzamt zog diese bezogenen Leistungen in voller Höhe von den vom Studenten erklärten 
vorweggenommen Werbungskosten (Studienkosten) ab. 
Das Gericht kürzte nur die für die Bildungsaufwendungen erhaltenen anteiligen Leistungen. Gelder aus dem 
Stipendium, die dazu bestimmt sind, den allgemeinen Lebensunterhalt des Stipendiaten zu bestreiten, mindern 
demnach nicht die Werbungskosten für die Zweitausbildung. 
Die nicht auf die Werbungskosten anzurechnenden Beträge (im entschiedenen Fall 70 % der monatlichen 750 €) 
ermittelte das Gericht anhand der allgemeinen Lebenshaltungskosten eines Studenten. 

 

Keine ermäßigte Besteuerung bei über mehrere Jahre angesparten Jahres-Boni 
bei einmaliger Auszahlung 
Außerordentliche Einkünfte können ermäßigt besteuert werden.2 Hierzu gehören bspw. Vergütungen für 
mehrjährige Tätigkeiten, soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstrecken und einen 
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen. 
In einem vom Finanzgericht Nürnberg3 entschiedenen Fall hatte sich ein Arbeitnehmer seine jeweils in den 
Jahren 2004 bis 2010 verdienten Boni-Ansprüche erst 2011 in einer Summe auszahlen lassen und beantragte die 
ermäßigte Besteuerung. Das Gericht lehnte dies ab, weil es für die Steuerbegünstigung nicht ausreicht, dass der 
Betrag in einer Summe ausgezahlt wird. Erforderlich ist vielmehr, dass die Auszahlung auch ein 
zweckbestimmtes Entgelt für eine sich über mehrere Jahre erstreckende Tätigkeit ist. Die Boni wurden aber in 
den einzelnen Jahren verdient und nur auf Wunsch des Arbeitnehmers auf einmal ausgezahlt. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

 

Sind Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte als Werbungskosten abzugsfähig? 
Ob Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis für Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
als Werbungskosten abzugsfähig sind, wird von den Finanzgerichten unterschiedlich beurteilt. 
Während das Finanzgericht Düsseldorf4 und das Thüringer Finanzgericht5 die entsprechenden Aufwendungen als 
abzugsfähige Werbungskosten ansehen, lehnt das Niedersächsische Finanzgericht6 eine Anerkennung ab. 
Es ist der Auffassung, dass nur die Entfernungspauschale von 0,30 € für den Entfernungskilometer 
berücksichtigungsfähig ist. 

 

                                                 
1 FG Köln, Urt. v. 15.11.2018, 1 K 1246/16, (rkr.), EFG 2019, S. 541, LEXinform 5021973. 
2 § 34 EStG. 
3 FG Nürnberg, Urt. v. 13.11.2018, 1 K 833/17, (Nichtzulassungsbeschw. eingel., Az. BFH: IX B 18/19), 

LEXinform 5021929. 
4 FG Düsseldorf, Urt. v. 08.04.2014, 13 K 339/12, LEXinform 5017924. 
5 FG Thüringen, Urt. v. 25.09.2018, 3 K 233/18, EFG 2018, S. 1944. 
6 Niedersächsisches FG, Urt. v. 05.12.2018, 3 K 15/18, (rkr.), EFG 2019, S. 344, LEXinform 5021935. 
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Verlust aus Kapitalvermögen bei Verzicht des Gesellschafters einer 
Kapitalgesellschaft auf Darlehn 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz1 hat die Frage, ob der Verzicht des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft 
auf eine gegenüber der Gesellschaft bestehende Darlehnsforderung zu einem Verlust aus Kapitalvermögen führt, 
dahingehend entschieden, dass ein steuerlich anzuerkennender Verlust nur insoweit vorliegt, als die 
Kapitalforderung nicht werthaltig ist. Soweit die Forderung werthaltig ist, kommt es zu einer verdeckten Einlage in 
das Vermögen der Gesellschaft. Die verdeckte Einlage führt zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die 
Beteiligung. 
Der Verlust entsteht im Zeitpunkt des Verzichts und nicht erst in dem Zeitpunkt, in dem die Anteile an der 
Kapitalgesellschaft veräußert werden. 
Hinweis: Der Referentenentwurf des „Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ sieht Änderungen vor, die sich künftig auf die Berücksichtigung von 
Verlusten aus Kapitalvermögen auswirken könnten. 
 

Steuerpflicht von Zinsen aus Lebensversicherungen 
Die Gewährung eines zinslosen Darlehns führt nicht zu einer steuerschädlichen Verwendung der Darlehnsvaluta 
eines mit einer Lebensversicherung besicherten Darlehns. 
Ein Steuerpflichtiger nahm 2008 ein Bankdarlehn auf. Das Darlehn besicherte er durch Abtretung seiner 
Ansprüche aus einer seit 1987 bestehenden Rentenversicherung. Den Darlehnsbetrag erhielt seine Ehefrau als 
zinsloses Darlehn. 
Das Finanzamt meinte, es läge zum Streitzeitpunkt eine steuerschädliche Verwendung der Darlehnsvaluta vor, 
weil es zum Erwerb einer Forderung verwendet worden sei. Die steuerschädliche Verwendung ergebe sich 
daraus, dass die Finanzierungskosten des Darlehns zu Werbungskosten oder Betriebsausgaben führen können. 
Nach Auffassung des Finanzamts waren daher die Zinsen aus den Sparanteilen der Lebensversicherung 
steuerpflichtig. Das sah der Bundesfinanzhof2 anders. 
Die Versicherung des Steuerpflichtigen diente zwar der Sicherung seines Darlehns. Es fehlte aber an der 
weiteren Voraussetzung, dass die Finanzierungskosten Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Der 
Steuerpflichtige hatte aus privaten Motiven seiner Ehefrau unentgeltlich (zinslos) ein Darlehn gewährt. Mangels 
Einnahmen lag keine einkommensteuerbare Tätigkeit vor. Seine Refinanzierungskosten sind daher unter keinen 
Umständen Betriebsausgaben oder Werbungskosten. 
Hinweis: Das Urteil ist zur steuerschädlichen Verwendung in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 
ergangen. 
 

Aufteilung der Finanzierungskosten auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und 
sonstige Einkünfte 
Die Finanzierungskosten für den Erwerb einer sog. Sicherheits-Kompakt-Rente sind anteilig auf die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen und die sonstigen Einkünfte aufzuteilen. 
Bei der Sicherheits-Kompakt-Rente handelt es sich um ein Vertragspaket, das den Abschluss einer 
Rentenversicherung mit sofort beginnender lebenslanger Rentenzahlung und dem Abschluss einer 
fondsgebundenen Kapitallebensversicherung gegen Einmalbetrag umfasst. Der Einmalbetrag wird durch ein 
endfälliges Darlehen finanziert. 
Bei dieser Konstruktion stellen nur die anteiligen Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der Finanzierung 
der Rentenversicherung Werbungskosten bei den sonstigen Einkünften dar. Soweit sie anteilig auf die 
Finanzierung der Lebensversicherung entfallen, sind sie vorweggenommene Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen. Allerdings gilt für diese Werbungskosten das zum 01.01.2009 für Kapitaleinkünfte 
eingeführte Abzugsverbot.3 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs4) 

                                                 
1 FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 19.11.2018, 3 K 1846/15, (rkr.), EFG 2019, S. 610, LEXinform 5021915. 
2 BFH, Urt. v. 25.09.2018, VIII R 3/15, BFH/NV 2019, S. 444, LEXinform 0950203. 
3 § 20 Abs. 9 Satz 1 Halbsatz 2 EStG. 
4 BFH, Urt. v. 11.12.2018, VIII R 7/15, BFH/NV 2019, S. 456, LEXinform 0950276. 



DATEV Kanzleinachrichten:  
Erläuterungen und Kommentare Ausgabe Juli 2019 
 
 

Seite 11 

Besteuerungsrecht und Abzug ausländischer Steuern bei 
Arbeitnehmertätigkeit im Ausland 
Ein Schweizer Staatsangehöriger arbeitete für einen schweizerischen Arbeitgeber auf dem französischen 
Territorium des trinationalen Flughafens Basel-Mulhouse-Freiburg. Obwohl der schweizerische Arbeitnehmer 
seit 2003 seinen Wohnsitz in Deutschland hatte und damit im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war, 
verschwieg er das gegenüber den Finanzbehörden und wurde weiterhin nur in der Schweiz zur Einkommensteuer 
veranlagt. Nach Aufdeckung der tatsächlichen Gegebenheiten erließ das deutsche Finanzamt entsprechende 
Einkommensteuerbescheide, über deren Rechtmäßigkeit sich Arbeitnehmer und Finanzamt stritten. 
Der Bundesfinanzhof1 entschied, dass gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und 
Frankreich (DBA) das Besteuerungsrecht für die französischen Arbeitseinkünfte Frankreich zusteht.2 Die im DBA 
vorgesehene und zum deutschen Besteuerungsrecht führende Grenzgängerregelung greift nicht, da der Wohnort 
des Arbeitnehmers in Deutschland nicht in der Grenzgänger-Zone lag. 
Letztendlich unterliegen die französischen Einkünfte doch der Besteuerung in Deutschland, da der Arbeitnehmer 
nicht nachweisen konnte, dass Frankreich auf sein Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dort auf diese Einkünfte 
Steuern gezahlt wurden.3 Der Arbeitnehmer darf auch die von ihm in der Schweiz entrichteten Steuern nicht „wie 
Werbungskosten“ in Deutschland abziehen, da er die schweizerischen Steuern durch seine fehlerhafte 
Deklaration in der Schweiz bzw. seine Nichtdeklaration in Frankreich verursacht hat. 

 

Kein Sonderausgabenabzug für wiederkehrende Versorgungsleistungen bei 
Aufgabe oder Verkauf des übergebenen Vermögens 
Eine Mutter übertrug ihren Kindern je zur Hälfte ihren Kommanditanteil an einer Kommanditgesellschaft und ihren 
Gesellschaftsanteil an einer GmbH, jeweils unter Vorbehalt des lebenslangen Nießbrauchsrechts. Jahre später 
gab sie ihre Nießbrauchsrechte vollständig auf. Noch am selben Tag veräußerten die Kinder ihre gerade vom 
Nießbrauch der Mutter befreiten Gesellschaftsanteile an einen fremden Dritten. 
Als Gegenleistung für die Aufgabe des Nießbrauchsrechts der Mutter verpflichteten sich die Kinder zur Zahlung 
monatlich gleichbleibender Geldbeträge. Die Zahlungsverpflichtungen wurden als dauernde Last vereinbart und 
als Sonderausgaben geltend gemacht. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg4 sind die geltend gemachten Beträge nicht als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Die Vermögensübertragung erfolgte im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Im Gegenzug 
vereinbarte Versorgungsleistungen wären als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn sie aus den Nettoerträgen des 
übertragenen Vermögens gezahlt werden können. Wird aber, wie im zu beurteilenden Fall, das Vermögen 
zeitgleich mit der Vereinbarung über laufende Geldzahlungen veräußert, entfällt die Möglichkeit des 
Sonderausgabenabzugs. Die Zahlung der zukünftigen Verpflichtungen aus dem Veräußerungserlös ist ein 
Verbrauch der Vermögenssubstanz und keine Zahlung aus einem „zukünftig zu erwirtschaftenden Nettoertrag“. 

 

                                                 
1 BFH, Urt. v. 10.10.2018, I R 67/16, BFH/NV 2019, S. 394, LEXinform 0951110. 
2 Art. 13 Abs. 1 Satz 1 DBA-Frankreich. 
3 § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG. 
4 FG Nürnberg, Urt. v. 25.01.2019, 7 K 410/15, (rkr.), LEXinform 5021932. 
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Abgrenzung zwischen mehraktiger einheitlicher Erstausbildung mit 
Nebenerwerbstätigkeit und berufsbegleitend durchgeführter Weiterbildung 
Eine einheitliche Erstausbildung ist dann nicht mehr anzunehmen, wenn die von einem Kind aufgenommene 
Erwerbstätigkeit bereits die hauptsächliche Tätigkeit bildet und weitere Ausbildungsmaßnahmen eine 
Weiterbildung des bereits aufgenommenen Berufszweigs darstellen. Der Kindergeldanspruch entfällt dann. 
Für die Abgrenzung zwischen Erstausbildung mit Nebentätigkeit (Kindergeldanspruch besteht) und 
Berufsausübung nebst Weiterbildung (Kindergeldanspruch entfällt) sind insbesondere folgende Aspekte zu 
prüfen: 
• Für welche Dauer ist das Beschäftigungsverhältnis vereinbart? 
• In welchem Umfang überschreitet die vereinbarte Arbeitszeit die 20-Stundengrenze?  
• In welchem zeitlichen Verhältnis stehen die Arbeitstätigkeit und die Ausbildungsmaßnahmen zueinander? 
• Erfordert die ausgeübte Berufstätigkeit die durch den ersten Abschluss erlangte Qualifikation? 
• Inwieweit sind Berufstätigkeit und Ausbildungsmaßnahmen zeitlich und inhaltlich abgestimmt? 
Anhand dieser Kriterien muss das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang abschließend entscheiden, welche 
Folgen es für das Kindergeld hat, wenn nach einem dualen Bachelorabschluss bei dem Ausbildungsbetrieb eine 
Berufstätigkeit aufgenommen und gleichzeitig ein Masterstudium absolviert wird. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs1) 

 

Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt lebendes Kind 
Getrennt lebende Eltern streiten sich häufig darüber, wem von beiden das Kindergeld zusteht. Lebt das Kind bei 
einem Elternteil, ist die Haushaltsaufnahme des Kinds der Anknüpfungspunkt. Lebt das Kind im eigenen 
Haushalt, ist entscheidend, wer die höhere Unterhaltsrente zahlt. 
Im Urteilsfall lebte der Sohn am Studienort in einer eigenen Wohnung. Der Vater zahlte dem Sohn 
monatlich 590 €. Die Mutter zahlte monatlich 490 €. Darüber hinaus zahlte sie den Semesterbeitrag, die 
Bahncard, Heimfahrt-Tickets, Zahnarztkosten sowie besondere Ausbildungskosten, zusammen 1.502 €. Die 
Familienkasse versagte der Mutter das Kindergeld, weil der Sohn nicht in ihrem Haushalt lebte und der Vater den 
überwiegenden Barunterhalt leistete. Zu Recht, meinte der Bundesfinanzhof2. 
Kindergeld wird nur an einen Kindergeldberechtigten gezahlt. Gewähren beide Elternteile eine Unterhaltsrente, 
erhält das Kindergeld derjenige, der die höchste Unterhaltsrente zahlt. Der Begriff der Unterhaltsrente orientiert 
sich am Begriff der Geldrente. So ist der Unterhalt monatlich im Voraus zu zahlen. Gewährte Sachleistungen 
wirken sich nicht aus. Da der Vater in allen Monaten regelmäßig 100 € mehr gezahlt hat als die Mutter, ist er 
vorrangig berechtigt. 

 

                                                 
1 BFH, Urt. v. 11.12.2018, III R 26/18, BFH/NV 2019, S. 465, LEXinform 0951886. 
2 BFH, Urt. v. 11.10.2018, III R 45/17, BFH/NV 2019, S. 447, LEXinform 0951612. 
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Keine 5%-ige Versteuerung eines Übertragungsgewinns aus 
Aufwärtsverschmelzung im Organschaftsfall 
Wird eine Kapitalgesellschaft auf eine andere Kapitalgesellschaft verschmolzen, bleibt bei der übernehmenden 
Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust in Höhe des Unterschieds zwischen dem Buchwert der Anteile an der 
übertragenden Gesellschaft und dem Wert, mit dem die übergegangenen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind, 
abzüglich der Kosten des Vermögensübergangs außer Ansatz. Allerdings gelten 5 % des Gewinns als 
nichtabzugsfähige Betriebsausgaben, sodass im Ergebnis nur 95 % steuerfrei bleiben. 
Der Bundesfinanzhof1 hat entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass die 5%-ige 
Versteuerung in Organschaftsfällen nicht zum Tragen kommt, wenn eine Kapitalgesellschaft auf ihre 
Muttergesellschaft verschmolzen wird (Aufwärtsverschmelzung), die ihrerseits Organgesellschaft einer 
körperschaftsteuerlichen Organschaft mit einer Kapitalgesellschaft als Organträgerin ist. Eine Versteuerung findet 
weder auf Ebene der Muttergesellschaft noch auf Ebene der Organträgerin statt. Die sog. Bruttomethode kommt 
nicht zur Anwendung, da der Übertragungsgewinn nicht im Einkommen der Organgesellschaft enthalten ist. 

 

Zur Vermeidung einer Haftung des GmbH-Geschäftsführers durch 
Ressortaufteilung 
Der Insolvenzverwalter einer insolventen GmbH klagte gegen einen der beiden Geschäftsführer auf Ersatz von 
Zahlungen, welche nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft getätigt wurden. Der beklagte 
Geschäftsführer verteidigte sich mit dem Argument, dass er zu dem damaligen Zeitpunkt die Insolvenzreife der 
Gesellschaft nicht kannte. Überdies sei mündlich eine Ressortaufteilung auf der Ebene der Geschäftsführer 
vereinbart worden und er nicht für den Bereich der Finanzen, sondern für den Kreativbereich zuständig gewesen. 
Der Bundesgerichtshof2 urteilte, dass eine Geschäftsverteilung auf Ebene der Geschäftsführung eine von allen 
Mitgliedern des Organs mitgetragene Aufgabenzuweisung voraussetzt, die klar und eindeutig abgegrenzt ist. Eine 
schriftliche Dokumentation ist dafür nicht zwingend erforderlich. 
Nach Ansicht des Gerichts hätte der Beklagte dennoch genauer kontrollieren müssen, ob das Unternehmen 
seinen Zahlungspflichten nachkommen konnte. Auch eine zulässige Ressort- und Aufgabenverteilung entbindet 
nicht von der Wahrnehmung grundsätzlich nicht übertragbarer Aufgaben, wie der Einstandspflicht des 
Geschäftsführers für die Gesetzmäßigkeit der Unternehmensleitung. Daran ist ein strenger Maßstab anzulegen, 
dessen Anforderungen der Geschäftsführer nicht genügt hat. Neben die Haftung für persönliche Fehler im 
zugewiesenen Aufgabenbereich tritt selbst bei einer wirksamen Geschäftsverteilung die Pflicht zur effektiven 
Kontrolle der Mitgeschäftsführer. 

 

Die Legitimationswirkung der Gesellschafterliste greift auch bei eingezogenen 
Geschäftsanteilen 
Der Bundesgerichtshof3 hat seine Ansicht zur Legitimation einer Gesellschafterliste bekräftigt. Die 
Gesellschafterliste entfaltet eine Legitimationswirkung zugunsten der dort eingetragenen Personen. 
In einer GmbH waren die Geschäftsanteile eines Gesellschafters aus wichtigem Grund eingezogen worden. Vor 
der Aufnahme der aktualisierten Gesellschafterliste im Handelsregister fand eine Gesellschafterversammlung 
statt. An dieser nahm auch der Gesellschafter teil, dessen Anteile eingezogen worden waren. 
Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die im Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste selbst dann 
gilt, wenn die Geschäftsanteile zwischenzeitlich an eine andere Person übertragen worden oder aufgrund eines 
Einziehungsbeschlusses untergegangen sind. Eine in der Gesellschafterliste eingetragene Person kann trotz 
Verkaufs oder Verlusts der Anteile weiterhin alle Gesellschafterrechte geltend machen, insbesondere bei 
Gesellschafterversammlungen abstimmen. Durch das Abstellen auf die rein formelle Legitimationswirkung kann 
im Sinne der Rechtssicherheit eine unter Umständen aufwändige Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse 
unterbleiben. 

                                                 
1 BFH, Urt. v. 26.09.2018, I R 16/16, BFH/NV 2019, S. 495, LEXinform 0950845. 
2 BGH, Urt. v. 06.11.2018, II ZR 11/17, DStR 2019, S. 455, LEXinform 1673620. 
3 BGH, Urt. v. 20.11.2018, II ZR 12/17, NJW 2019, S. 993, LEXinform 1673621. 
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Vertraglich übernommene Gewerbesteuer als Veräußerungskosten 
Ein Kommanditist veräußerte seinen Geschäftsanteil an einer GmbH & Co. KG. Er vereinbarte mit dem Käufer, 
dass beide die dabei aufgrund einer vorangegangenen Verschmelzung anfallende Gewerbesteuer jeweils zur 
Hälfte tragen sollten. Im Rahmen der Feststellungserklärung erklärte die GmbH & Co. KG aus dem Verkauf einen 
Veräußerungsgewinn. Bei dessen Ermittlung minderte sie den Veräußerungserlös auch um die vom 
verkaufenden Kommanditisten übernommene Gewerbesteuer als Veräußerungskosten. 
Veräußerungskosten sind Betriebsausgaben, die durch die Veräußerung veranlasst sind. Das Verbot, 
Gewerbesteuer als Betriebsausgaben abzuziehen,1 gilt nur für den Schuldner der Gewerbesteuer. Es gilt nicht für 
denjenigen, der sich vertraglich zur Übernahme der Gewerbesteuer verpflichtet hat. Sofern die Übernahme der 
Gewerbesteuer nicht gesellschaftsrechtlich oder privat, sondern betrieblich veranlasst ist, kann die übernommene 
Gewerbesteuer beim verkaufenden Kommanditisten als Veräußerungskosten abzugsfähig sein. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs2) 

 

Teilwertabschreibung auf Anteile an offenen Immobilienfonds im 
Umlaufvermögen 
Gegenstände des Umlaufvermögens sind üblicherweise mit (fortgeführten) Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten zu bilanzieren. Ist ihr Wert am Bilanzstichtag jedoch voraussichtlich dauernd gemindert, kann 
ein niedriger sog. Teilwert angesetzt werden.3 
Sind Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an einem offenen Immobilienfond endgültig eingestellt, kann eine 
voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegen. Voraussetzung ist, dass der Börsenwert am Bilanzstichtag 
unter den Börsenwert im Zeitpunkt des Anteilserwerbs gesunken ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze von 
5 % der Anschaffungskosten bei Erwerb überschreitet. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs4) 

 

Gewinnausschüttungsanspruch aus GmbH-Beteiligung kann bei hinreichender 
Sicherheit auch ohne Gewinnverwendungsbeschluss zu aktivieren sein 
Hat ein Bilanzierender GmbH-Anteile im Betriebsvermögen, so sind Gewinnausschüttungsansprüche hieraus erst 
zu aktivieren, wenn ein Gewinnverwendungsbeschluss der GmbH vorliegt. Allerdings kann auch ein erst künftig 
entstehender Anspruch zu aktivieren sein, wenn er wirtschaftlich in der Vergangenheit verursacht und am 
Bilanzstichtag hinreichend sicher ist. 
In einem vom Bundesfinanzhof5 entschiedenen Fall hatte der Unternehmer A seine GmbH-Anteile verkauft, sich 
aber die Gewinnausschüttung für die Zeit seiner Beteiligung vorbehalten.6 Diesen Anspruch hatte er mehrfach 
abgesichert. So hatte die GmbH ihm über den auszuschüttenden Gewinn bereits ein unkündbares Darlehn 
ausgezahlt, das nur mit dem späteren Gewinnausschüttungsanspruch verrechnet werden konnte. Außerdem 
hatte sich der neue Anteilseigner zur Gewinnausschüttung verpflichtet und diesen Anspruch an A abgetreten. 
Durch diese Maßnahmen war der Gewinnausschüttungsanspruch beim Verkauf so sicher, dass er das 
Betriebsvermögen erhöhte und A ihn schon zu diesem Zeitpunkt zu versteuern hatte. 
Hinweis: Gewinnausschüttungen einer GmbH an Einzelunternehmer und Personengesellschaften sind nach dem 
Teileinkünfteverfahren nur zu 60 % steuerpflichtig.7 

                                                 
1 § 4 Abs. 5b EStG. 
2 BFH, Urt. v. 07.03.2019, IV R 18/17, BFH/NV 2019, S. 619, LEXinform 0951782. 
3 § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG. 
4 BFH, Urt. v. 13.02.2019, XI R 41/17, BFH/NV 2019, S. 624, LEXinform 0951658. 
5 BFH, Urt. v. 02.10.2018, IV R 24/15, BFH/NV 2019, S, 516, LEXinform 0950426. 
6 § 101 Nr. 2 Halbsatz 2 BGB. 
7 § 3 Nr. 40 EStG. 
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Ausweis der Pensionsrückstellung im Jahr der Zusage unter Berücksichtigung 
neuer „Heubeck-Richttafeln“ 
Der Bundesfinanzhof1 hat entschieden, dass eine im Jahr der Veröffentlichung neuer „Heubeck-Richttafeln“ 
gebildete Rückstellung für die im gleichen Jahr erteilte Pensionszusage nicht dazu führt, dass ein 
Unterschiedsbetrag entsteht, der auf drei Jahre verteilt werden muss. 
Grundsätzlich darf eine Pensionsrückstellung für steuerliche Zwecke höchstens mit dem Teilwert angesetzt 
werden.2 Eine Erhöhung der Pensionsrückstellung ist höchstens um den Unterschied zwischen dem Teilwert der 
Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahrs und am Schluss des vorangegangenen möglich. Beruht 
der Unterschiedsbetrag auf der erstmaligen Anwendung neuer oder geänderter biometrischer 
Rechnungsgrundlagen, muss er auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Beim 
Übergang auf neue Richttafeln kann kein Unterschiedsbetrag in diesem Sinne entstehen und daher ist auch keine 
Verteilung auf drei Jahre notwendig. 

 

Gerüstbauer kann für den Abtransport der Gerüste von der Baustelle keine 
Rückstellungen bilden 
Für ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. Es muss sich hierbei um 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten handeln, die dem Grunde nach feststehen (sog. Außenverpflichtung). Nur die 
Höhe und/oder die Fälligkeit der Verbindlichkeit sind ungewiss. 
Ein Gerüstbauer kann nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster3 für die nach Abschluss seiner Arbeiten 
anfallenden Aufwendungen für den Abtransport seiner Gerüste keine Rückstellungen bilden. Im entschiedenen 
Fall hatte der Gerüstbauer zwar gegenüber dem jeweiligen Bauherrn die Verpflichtung, die Baustelle zu räumen. 
Diese Außenverpflichtung wurde allerdings durch das eigene Interesse des Gerüstbauers überlagert, die Gerüste 
abzuholen, weil er sie für weitere Baustellen verwenden konnte. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

                                                 
1 BFH, Beschl. v. 13.02.2019, XI R 34/16, BFH/NV 2019, S. 538, LEXinform 0951654. 
2 § 6a Abs. 4 Satz 2 EStG. 
3 FG Münster, Urt. v. 05.12.2018, 13 K 2688/15, EFG 2019, S. 551, (Rev. eingel., Az. BFH: XI R 2/19), 

LEXinform 5021971. 
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Keine Hinzurechnung der Mietzinsen für Messestandflächen bei der 
Gewerbesteuer 
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird zur Ermittlung des (steuerpflichtigen) Gewerbeertrags u. a. ein Viertel der 
Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (also 12,5 %) für die Benutzung unbeweglicher Wirtschaftsgüter 
hinzugerechnet. Berücksichtigt werden nur die Miet- und Pachtzinsen für die Anmietung unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen (des Vermieters) stehen. Ferner müssen 
sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sein. Von der Summe der insgesamt ermittelten 
Hinzurechnungsbeträge wird noch ein Freibetrag von 100.000 € abgezogen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf1 hat entschieden, dass die Mietzinsen für die Anmietung eines Messestands bei 
einer nur alle drei Jahre stattfindenden Fachmesse nicht bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen 
seien. Für die Hinzurechnung komme es darauf an, ob die Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen des Mieters 
gehörten, wenn er ihr Eigentümer wäre. Es sei für den Aussteller wegen der nur gelegentlichen Messeteilnahme 
nicht erforderlich gewesen, eine Messefläche ständig für den Gebrauch im eigenen Betrieb vorzuhalten. Deshalb 
könne auch keine „fiktive“ Zuordnung zum Anlagevermögen des Ausstellers angenommen werden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

Beginn der Gebäudeherstellung im Investitionszulagenrecht 
Eine im Fördergebiet ansässige GmbH beabsichtigte, eine Betriebshalle zu errichten. Der Bauantrag wurde 2010 
gestellt, die Baugenehmigung wurde im Mai 2011 erteilt. Die GmbH beauftragte mit Architekten- und 
Ingenieurvertrag im April 2011 die Bauüberwachung. Im Dezember 2012 erteilte sie dann den Auftrag zur 
Ausführung der Bauarbeiten. Sie begehrte für die Jahre 2011 bis 2013 für die Erweiterung der Betriebsstätte eine 
Investitionszulage. 
Die Höhe der Zulage hängt davon ab, in welchem Jahr mit dem Erstinvestitionsvorhaben begonnen wurde. Für 
den Fall der Gebäudeherstellung fingiert das Investitionszulagengesetz den Abschluss eines der Ausführung 
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags oder die Aufnahme von Bauarbeiten als Herstellungsbeginn. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass erst der Abschluss des Bauvertrags im Dezember 2012 als Beginn des 
Erstinvestitionsvorhabens anzusehen war. Demnach wäre nur ein Zulagensatz von 5 % zur Anwendung 
gekommen statt der im Jahr 2011 geltenden 7,5 %. 
Der Bundesfinanzhof2 widersprach dieser Ansicht. Die vereinbarte Bauüberwachung war eine Leistung, die ein 
Architekt in der Phase erbringt, in der auf einer Baustelle Bauarbeiten durchgeführt werden. Der Umstand, dass 
die zu überwachenden Bauarbeiten noch nicht vergeben waren, ändert hieran nichts. Da ein solcher Vertrag der 
Bauausführung zuzurechnen ist, beginnt die Herstellung des Gebäudes spätestens mit seinem 
Vertragsabschluss. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

                                                 
1 FG Düsseldorf, Urt. v. 29.01.2019, 10 K 2717/17, (Rev. eingel., Az. BFH: III R 15/19), EFG 2019, S. 544, 

LEXinform 5022023. 
2 BFH, Urt. v. 13.12.2018, III R 22/17, BFH/NV 2019, S. 643, LEXinform 0951541. 
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Einkünfteerzielungsabsicht: Prognosezeitraum bei Überprüfung mittels 
Überschussprognose 
Ein Ehepaar übertrug seinem Sohn ein bebautes Grundstück. Der Sohn übernahm die noch bestehenden 
Belastungen und räumte seinen Eltern ein lebenslanges Wohnrecht an einer im Haus befindlichen Wohnung ein. 
Für die Ausübung des Wohnrechts verpflichteten sich die Eltern für einen Zeitraum von zehn Jahren zur Zahlung 
eines monatlichen Entgelts von 500 €. Danach war das Wohnungsrecht unentgeltlich. Das Finanzamt erkannte 
den in der Einkommensteuererklärung des Sohns geltend gemachten Werbungskostenüberschuss bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung mangels Einkünfteerzielungsabsicht nicht an. 
Der Bundesfinanzhof1 bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Der Sohn hatte bereits im Zeitpunkt der 
Einräumung des dinglichen Wohnrechts zugunsten seiner Eltern die Absicht, diesen die Wohnung nur befristet 
entgeltlich und später zeitlich unbefristet unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. In diesem Fall war die 
Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Überschussprognose begrenzt auf den Zeitraum der entgeltlichen 
Ausübung des dinglichen Wohnrechts zu überprüfen. Da die auf diesen Zeitraum bezogene Prognoseberechnung 
keinen Totalüberschuss ergab, war der geltend gemachte Werbungskostenüberschuss nicht zu berücksichtigen. 

 

Überschusserzielungsabsicht ist bei Ferienwohnungen objektbezogen zu 
prüfen 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, wer unbewegliches Vermögen vermietet. Neben einem Miet- 
oder Pachtvertrag verlangt das Gesetz ein bestimmtes Objekt, z. B ein Grundstück oder Gebäude, auf das sich 
die Vermietungstätigkeit des Steuerpflichtigen bezieht. Die steuerbare Vermietungstätigkeit ist stets 
objektbezogen. 
Ebenfalls objektbezogen ist die Überschusserzielungsabsicht. Sie ist nur dann in Bezug auf mehrere Objekte 
oder das gesamte Grundstück zu prüfen, wenn sich auch die Vermietungstätigkeit gleichzeitig auf mehrere 
Objekte oder auf das gesamte Grundstück richtet. Werden hingegen verschiedene, auf einem Grundstück 
belegene Gebäudeteile jeweils einzeln vermietet, bezieht sich die Überschusserzielungsabsicht nur auf das 
jeweilige Objekt. 
Entschließt sich ein Vermieter, nach einer vorangegangenen dauerhaften Vermietung und sich anschließender 
Sanierungsphase eine andere Form der Vermietung, etwa die Nutzung als Ferienimmobilie, aufzunehmen, ist die 
Überschusserzielungsabsicht in diesem Zeitpunkt neu zu bewerten. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs2) 

 

Sachverständigengutachten für Grundbesitzbewertung nicht stets vorrangig 
Die Erbin eines freistehenden Einfamilienhauses veräußerte das Objekt zeitnah nach dem Erbfall für 460.000 €. 
Mit der Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts legte sie ein Gutachten vor, wonach eine Gutachterin einen 
Verkehrswert von 220.000 € ermittelt hatte. Das zuständige Finanzamt stellte eigene Ermittlungen an und setzte 
den Wert mit 320.000 € bei der Erbschaftsteuerfestsetzung an. 
Die Erbin legte unter Hinweis auf das vorgelegte Gutachten Einspruch ein. In seiner Einspruchsentscheidung 
erhöhte das Finanzamt den Grundbesitzwert auf den tatsächlich erzielten Veräußerungspreis von 460.000 €. Zu 
Recht, wie das Niedersächsische Finanzgericht3 bestätigte. Der Wertansatz sei nicht zu beanstanden. Der bei 
einer Veräußerung an einen fremden Dritten erzielte Kaufpreis für ein Wirtschaftsgut liefert vorliegend den 
sichersten Anhaltspunkt für den gemeinen Wert bzw. den Verkehrswert. 

 

                                                 
1 BFH, Urt. v. 29.05.2018, IX R 8/17, BFH/NV 2019, S. 386, LEXinform 0951317. 
2 BFH, Urt. v. 08.01.2019, IX R 37/17, BFH/NV 2019, S. 390, LEXinform 0951643. 
3 Niedersächsisches FG, Urt. v. 06.09.2018, 1 K 68/17, (rkr.), EFG 2019, S. 503, LEXinform 5021939. 
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Ältere Mieter dürfen nicht gekündigt werden 
Alter schützt vor Kündigung. Das hat das Landgericht Berlin1 entschieden. Geklagt hatten zwei Senioren, die 
wegen Eigenbedarfs ihre Wohnung verlassen sollten. 
Hintergrund der Entscheidung war ein Streit über die Räumung und Herausgabe einer Wohnung, die von den 
87- und 84-jährigen Mietern seit vielen Jahren angemietet war. Der Vermieter hatte die Kündigung des 
Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs erklärt. Die Mieter hatten der Kündigung des Mietverhältnisses unter 
Hinweis auf ihr hohes Alter, ihren beeinträchtigten Gesundheitszustand, die langjährige Verwurzelung am Ort der 
Mietsache sowie die für die Beschaffung von Ersatzwohnraum zu beschränkten finanziellen Mitteln 
widersprochen. 
Das Gericht hat den Mietern einen Anspruch auf eine zeitlich unbestimmte Fortsetzung des Mietverhältnisses 
zugebilligt. Diese hätten sich zu Recht darauf berufen, dass der Verlust der Wohnung aufgrund des hohen Alters 
eine besondere Härte bedeute. Dabei ließ das Gericht offen, ob die behaupteten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen tatsächlich bestehen. Ab welchem Alter diese Grundsätze anzuwenden sind, ließ das Gericht 
allerdings offen. 

 

Einzelne Wohnungseigentümer können Beseitigungsansprüche gegen andere 
Eigentümer durchsetzen 
Der Bundesgerichtshof2 hat entschieden, dass der einzelne Wohnungseigentümer berechtigt ist, 
Beseitigungsansprüche wegen unzulässiger baulicher Maßnahmen direkt gegen andere Eigentümer 
durchzusetzen. Diese Entscheidung stellt eine grundlegende Abkehr von der bisher geltenden Rechtsprechung 
dar. 
Im entschiedenen Fall verlangten vier Wohnungseigentümer von einem anderen Wohnungseigentümer den 
Rückbau unzulässig errichteter Dachflächenfenster. Die Gemeinschaft hatte zunächst beschlossen, selbst die 
Ansprüche geltend zu machen, um im Wege eines Vergleichs Zahlungen von dem Eigentümer zu verlangen. Die 
Gemeinschaft wollte jedoch nicht den Rückbau der Fenster fordern. Diesen Anspruch hingegen machten die vier 
Wohnungseigentümer geltend, die an dem Vergleich nicht interessiert waren, sondern die Herstellung des 
ursprünglichen Zustands wollten. 
Bisher hatte das Gericht regelmäßig entschieden, dass in Bezug auf Wiederherstellungsansprüche nur die 
Wohnungseigentümergemeinschaft berechtigt ist. Dies hatte zur Folge, dass der einzelne Eigentümer seine 
Rechte wegen Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums nicht selbst wahrnehmen konnte. 

 

Verbrauchsabhängige Heizkostenverteilung bei Gewerberaumvermietung 
Vermieter und Mieter können bei der Vermietung von Gewerberäumen eine rein verbrauchsabhängige 
Kostenverteilung vereinbaren. Dies hat der Bundesgerichtshof3 entschieden. 
Die Parteien stritten über die Abrechung von Heizkosten. Der Mietvertrag enthielt eine Regelung, nach der die 
Ermittlung/Verteilung der Heiz- und Warmwasser-/Kaltwasserkosten durch eine messtechnische 
Verbrauchserfassung nach der Heizkostenverordnung erfolgen sollte.4 Die Beheizung der Mieträume erfolgte 
teilweise über die Lüftungsanlage. In der Betriebskostenabrechnung legte der Vermieter die diesbezüglichen 
Kosten als Position „Heizung über Lüftung“ nach Fläche auf den Mieter um. Der Mieter hielt diese Position 
angesichts der Regelungen im Mietvertrag für nicht umlagefähig. 
Das Gericht gab ihm Recht. Der Mietvertrag sehe insoweit vor, dass die Ermittlung und Verteilung der Heizkosten 
durch eine messtechnische Verbrauchserfassung erfolgen sollte. Danach sollten die Heizkosten vollständig nach 
Verbrauch umgelegt werden. Eine solche Regelung ist vor dem Hintergrund der Heizkostenverordnung zulässig,5 
da diese bei Gewerberaummiete auch eine Vereinbarung zulasse, die eine Überschreitung der ansonsten in der 
Verordnung vorgesehenen Höchstsätze erlaube. Verbrauchsunabhängige Heizkosten sind in derartigen Fällen 
nicht umlagefähig. 

                                                 
1 LG Berlin, Urt. v. 12.03.2019, 67 S 345/18, LEXinform 0449496. 
2 BGH, Urt. v. 26.10.2018, V ZR 328/17, MDR 2019, S. 284, LEXinform 1673449. 
3 BGH, Urt. v. 30.01.2019, XII ZR 46/18, BB 2019, S. 578, LEXinform 1674208. 
4 §§ 7, 10 HeizkostenV. 
5 § 10 HeizkostenV. 
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Festsetzung eines Verzögerungsgelds muss ermessensgerecht sein 
Die Ermessensausübung bei der Festsetzung eines Verzögerungsgelds beschränkt sich ausschließlich auf 
Verzögerungen, die der Betroffene zu vertreten hat. 
Ein auch steuerberatend tätiger Rechtsanwalt und Notar hatte sich zunächst erfolglos gegen die Anordnung einer 
Betriebsprüfung gewehrt. Der beauftragte Prüfer versuchte mehrfach vergeblich, Termine für die Prüfung 
abzustimmen. Auch die Anforderung von Buchführungsunterlagen scheiterte daran, dass der Anwalt jeweils 
Einspruch einlegte und zuletzt einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellte. Noch bevor über diesen 
Antrag entschieden wurde, setzte das Finanzamt ein Verzögerungsgeld von 4.000 € fest. Begründet wurde dies 
damit, dass sich der Anwalt geweigert habe Daten vorzulegen und er auch keine plausible Begründung für die 
Verzögerungen vorgebracht hätte. 
Das Finanzgericht Münster1 kommt zu dem Ergebnis, dass das Finanzamt sein Ermessen zur Festsetzung des 
Verzögerungsgelds fehlerhaft ausgeübt habe. Das Verzögerungsgeld ist als Druckmittel zu sehen, um 
Steuerpflichtige zur Mitwirkung anzuhalten. Da über den Aussetzungsantrag noch nicht entschieden war, sah das 
Gericht die Voraussetzungen hierfür als nicht erfüllt an. 

 

Ausländische Buchführungspflichten können deutsche steuerliche 
Buchführungspflicht begründen 
Wer nach anderen Gesetzen als den deutschen Steuergesetzen buchführungspflichtig ist, muss diese Pflicht 
auch für die deutsche Besteuerung erfüllen.2 Das gilt selbst dann, wenn sich die Buchführungspflicht nach 
ausländischem Recht ergibt. 
Eine Aktiengesellschaft (AG) war nach liechtensteinischem Recht buchführungspflichtig. Sie besaß im Inland eine 
vermietete Immobilie und war insoweit in Deutschland beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Das Finanzamt 
erließ gegen die AG einen Bescheid über den Beginn der Buchführungspflicht für den Gewerbebetrieb 
„Vermietung und Verwaltung von Grundbesitz“. 
Der Bundesfinanzhof3 entschied, dass dieser Bescheid rechtmäßig war. Er schloss sich damit der (nicht 
unumstrittenen) Rechtsauffassung an, dass auch ausländische Rechtsnormen zur Buchführung im inländischen 
Besteuerungsverfahren verpflichten können. 

 

Finanzgerichtsverfahren kann auch im zweiten Rechtsgang wegen eines 
anhängigen Musterprozesses ausgesetzt werden 
Finanzgerichte können laufende Verfahren aussetzen, wenn die zu entscheidende Rechtsfrage in einem 
Musterprozess beim Bundesfinanzhof oder dem Gerichtshof der Europäischen Union anhängig ist.4 
Die Aussetzung seitens des Finanzgerichts ist auch dann möglich, wenn der Bundesfinanzhof einen Fall an das 
Finanzgericht zurückverwiesen hat. Das Finanzgericht ist zwar bei seiner Entscheidung an die rechtliche 
Beurteilung des Bundesfinanzhofs gebunden.5 Ist aber über die zu entscheidende Rechtsfrage zwischenzeitlich 
beim Gerichtshof der Europäischen Union ein Musterprozess anhängig und kann es dort zu einer Änderung der 
bisherigen Rechtsprechung kommen, die der Bundesfinanzhof seinem zurückverweisenden Urteil noch zugrunde 
gelegt hatte, muss das Finanzgerichtsverfahren ausgesetzt werden. Ändert sich nämlich die obergerichtliche 
Rechtsprechung, ist das Finanzgericht nicht mehr an das zurückverweisende Urteil des Bundesfinanzhofs 
gebunden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs6) 

                                                 
1 FG Münster, Urt. v. 08.02.2019, 4 K 590/17, EFG 2019, S. 489, LEXinform 5021981. 
2 § 140 AO. 
3 BFH, Urt. v. 14.11.2018, I R 81/16, BFH/NV 2019, S. 604, LEXinform 0951176. 
4 § 74 FGO. 
5 § 126 Abs. 5 FGO. 
6 BFH, Beschl. v. 23.01.2019, V B 103/18, BFH/NV 2019, S. 399, LEXinform 5908803. 
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Finanzamtliches Aufrechnungsverbot für erst nach Insolvenzeröffnung 
entstandene Steuererstattungsansprüche 
Das Finanzamt kann einen während der Insolvenz des Steuerschuldners entstandenen 
Steuererstattungsanspruch nicht mit Steuerschulden im Insolvenzverfahren verrechnen. Eine Aufrechnung ist nur 
möglich, wenn bereits im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sämtliche Voraussetzungen für die 
Entstehung eines Erstattungsanspruchs erfüllt sind. 
Mit diesen grundsätzlichen Ausführungen hat der Bundesfinanzhof1 dem Finanzamt die Aufrechnung eines nach 
der Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Insolvenzschuldners entstandenen 
Grunderwerbsteuer-Rückerstattungsanspruchs mit dem Insolvenzverfahren unterliegenden Steuerschulden 
untersagt. 
Die Klägerin hatte im Jahr 2005 noch fertigzustellende Doppelhaushälften erworben und darauf 
Grunderwerbsteuer entrichtet. Im Jahr 2012 wurde über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet und der 
Kaufvertrag rückabgewickelt. Demzufolge bat sie um Erstattung der Grunderwerbsteuer. Das Finanzamt kam 
dem nicht nach, sondern verrechnete die gezahlte Steuer mit bis zur Insolvenzeröffnung entstandener 
Umsatzsteuer und Lohnsteuer. Das war nicht zulässig. 

 

Unbeschränkte Steuerpflicht bei inländischem Wohnsitz trotz 
Lebensmittelpunkt im Ausland 
Ein Steuerpflichtiger, der neben einem inländischen Wohnsitz auch einen ausländischen hat, ist auch dann 
unbeschränkt im Inland steuerpflichtig, wenn der ausländische Wohnsitz den Lebensmittelpunkt des 
Steuerpflichtigen begründet. 
Ein rumänischer Staatsbürger unterhielt sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Rumänien eine 
Wohnung. In beiden Staaten wurden steuerpflichtige Einkünfte erzielt. Der Rumäne reichte beim deutschen 
Finanzamt unter Hinweis auf seinen Wohnsitz in Rumänien eine Einkommensteuererklärung für beschränkt 
Steuerpflichtige ein. Er erklärte darin ausschließlich seine inländischen Einkünfte. 
Der Bundesfinanzhof2 weist darauf hin, dass ein Steuerpflichtiger gleichzeitig mehrere Wohnsitze innehaben 
kann. Haupt- und Nebenwohnsitz sind dabei für die Bestimmung der Steuerpflicht gleichwertig. Auch ein 
Nebenwohnsitz in Deutschland begründet daher eine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht. Wer im Ergebnis 
dann das Besteuerungsrecht für welche Einkünfte hat, bestimmt sich – sofern vorhanden – alleine nach den 
anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen. 

 

                                                 
1 BFH, Urt. v. 15.01.2019, VII R 23/17, BFH/NV 2019, S. 493, LEXinform 0951496. 
2 BFH, Urt. v. 23.10.2018, I R 74/16, BFH/NV 2019, S. 388, LEXinform 0951073. 
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Anforderungen an den Nachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen 
Der Unternehmer muss bei umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen mit Belegen nachweisen, 
dass er oder der Abnehmer den Liefergegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet 
hat.1 Die Belegnachweispflicht kann nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs2 nicht durch Zeugenbeweis 
ersetzt werden. 
Belegnachweise sind in Versendungsfällen insbesondere der Frachtbrief, die Bescheinigung des beauftragten 
Spediteurs oder die Versandbestätigung des Lieferers. Auch der CMR-Frachtbrief wird als Belegnachweis 
anerkannt. 

 

Erstattung zu Unrecht abgeführter Umsatzsteuer an Bauträger 
Nachdem der Bundesfinanzhof3 im Jahr 2013 entschieden hat, dass Bauträger für von ihnen bezogene 
Leistungen von Bauunternehmern regelmäßig nicht die Umsatzsteuer schulden, fordern die Bauträger die zu 
Unrecht von ihnen an die Finanzämter abgeführte Umsatzsteuer zurück. Die Finanzverwaltung will die 
Umsatzsteuer jedoch nur dann an die Bauträger erstatten, wenn diese die Umsatzsteuer nachträglich an die 
Bauunternehmer tatsächlich gezahlt haben oder das Finanzamt den Erstattungsanspruch mit einem abgetretenen 
Nachforderungsanspruch des Bauunternehmers aufrechnen kann. 
Der Bundesfinanzhof4 hat diesem Ansinnen der Verwaltung klar widersprochen. Der Bauträger hat einen 
uneingeschränkten Anspruch auf Erstattung der zu Unrecht abgeführten Umsatzsteuer. Dieser ist nicht von den 
seitens der Verwaltung aufgestellten Voraussetzungen abhängig. 
Außerdem hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass der Bauunternehmer gegen den Bauträger einen 
Anspruch auf nachträgliche Zahlung der Umsatzsteuer hat, wenn beide Vertragsparteien bei einem vor Erlass 
des BFH-Urteils vom 22. August 2013 abgeschlossenen und durchgeführten Bauvertrags übereinstimmend von 
einer Steuerschuldnerschaft des Bauträgers ausgegangen sind und der Bauträger die auf die Leistungen des 
Bauunternehmers entfallende Umsatzsteuer zunächst an das Finanzamt abgeführt hat und später die Erstattung 
der Steuer verlangt. 

 

Entgeltliche Leistungen eines Berufsverbands 
Ein Berufsverband kann an seine Mitglieder oder an Dritte entgeltliche und umsatzsteuerpflichtige Leistungen im 
Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erbringen. Sein Verbandszweck darf jedoch nicht hierauf 
gerichtet sein. Vielmehr muss es sich bei der Leistungserbringung um eine Nebentätigkeit handeln, so der 
Bundesfinanzhof5. 
Im zu entscheidenden Fall stellte ein Berufsverband seinen Mitgliedern Mitgliedsbeiträge unter Ausweis von 
Umsatzsteuer in Rechnung. Gleichzeitig begehrte er den Vorsteuerabzug aus damit zusammenhängenden 
Eingangsleitungen. Das Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug ab, da der Berufsverband nicht als Unternehmer 
tätig gewesen sei. 
Das Finanzgericht muss sich nochmals mit der Unternehmereigenschaft des Berufsverbands dem Grunde und 
dem Umfang nach beschäftigen. Sollte das Finanzgericht dabei zu dem Ergebnis einer vollumfänglichen 
Unternehmerstellung kommen, könnten sich daraus nachteilige körperschaftsteuerrechtliche Folgekonsequenzen 
ergeben. Sollte es hingegen von einer nur teilweisen Unternehmerstellung ausgehen, würde dies dazu führen, 
dass die Mitgliedsbeiträge umsatzsteuerrechtlich teilweise als Entgelt für steuerbare Leistungen anzusehen 
wären. Sie wären dann entsprechend aufzuteilen. 

 

                                                 
1 § 17a ff. UStDV. 
2 BFH, Beschl. v. 31.01.2019, V B 99/16, BFH/NV 2019, S. 409, LEXinform 5908806. 
3 BFH, Urt. v. 22.08.2013, V R 37/10, BFH/NV 2014, S. 130, LEXinform 0928119. 
4 BFH, Urt. v. 23.01.2019, XI R 21/17, BFH/NV 2019, S. 505, LEXinform 0951456. 
5 BFH, Urt. v. 13.12.2018, V R 45/17, BFH/NV 2019, S. 508, LEXinform 0951682. 
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Entgelte für die Überlassung einer Trauerhalle sind umsatzsteuerfrei 
Die Vermietung und Verpachtung eines Grundstücks ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Sie liegt vor, wenn dem 
Mieter als Leistungsempfänger für eine bestimmte Zeit das Recht eingeräumt wird, ein Grundstück so in Besitz zu 
nehmen, als wäre er dessen Eigentümer. 
Nicht umsatzsteuerfrei sind hingegen z. B. die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Vermieter zur 
kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von 
Fahrzeugen und die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen. 
Das Finanzgericht Münster1 hat entschieden, dass die bloße Überlassung von Leichenzellen und 
sog. Abschiedsräumen (Trauerhallen) an die Angehörigen Verstorbener umsatzsteuerfrei sei. Dass die 
Vermietung zeitlich begrenzt ist, spiele hier, anders als bei der Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, keine 
Rolle. Umsatzsteuerpflicht tritt nach Auffassung des Gerichts nur dann ein, wenn über die Nutzungsmöglichkeit 
der Räumlichkeiten hinaus weitere Leistungen erbracht werden. 

 

Umsatzsteuerlicher Ort der sonstigen Leistung unabhängig von den 
Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung 
Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich grundsätzlich nach dem Ort, von dem aus der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt. Dies ist der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit. 
Aus einer Postanschrift kann nicht auf den „Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens“ geschlossen 
werden. Die Frage nach den Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung im Hinblick 
auf die Angabe der vollständigen Anschrift des Leistenden hat keine Bedeutung für die Frage, von wo aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs2) 

 

                                                 
1 FG Münster, Urt. v. 29.01.2019, 15 K 2858/15, EFG 2019, S. 559, LEXinform 5021988. 
2 BFH, Beschl. v. 07.02.2019, V B 68/18, BFH/NV 2019, S. 595, LEXinform 5908818. 
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Unbezahlter Sonderurlaub und gesetzlicher Urlaubsanspruch 
Setzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Hauptleistungspflichten durch die Vereinbarung unbezahlten 
Sonderurlaubs vorübergehend aus, entsteht beim Arbeitnehmer für diese Zeit kein Anspruch auf 
Erholungsurlaub. So entschied das Bundesarbeitsgericht1 im Fall einer Arbeitnehmerin, die den gesetzlichen 
Mindesturlaub von 20 Tagen für ein Kalenderjahr von ihrem Arbeitgeber verlangte, in dem sie wegen unbezahlten 
Sonderurlaubs keine Arbeitsleistung erbracht hatte. 
Mit dieser Entscheidung änderte das Bundesarbeitsgericht seine bisherige Rechtsprechung, nach der es für die 
Entstehung des Urlaubsanspruchs nicht auf die geleistete Arbeit, sondern nur auf das Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses ankam. 

 

Tarifvertrag hat Vorrang vor Betriebsvereinbarung 
Grundsätzlich können Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind, nicht Gegenstand einer 
Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nur dann nicht, wenn und soweit ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender 
Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.2 Den zuletzt genannten Ausnahmetatbestand verneinte das 
Bundesarbeitsgericht3 in einem Fall, in dem es um die Gewährung von Altersfreizeittagen ging. 
Der Kläger war Teilzeitbeschäftigter in einem Betrieb der chemischen Industrie. Sein Betrieb war an einen 
Tarifvertrag gebunden, der älteren Arbeitnehmern Anspruch auf Altersfreizeiten gewährte. Trotzdem schloss der 
betreffende Betrieb mit dem zuständigen Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung, in der Teilzeitarbeitskräfte von 
der Inanspruchnahme von Altersfreizeit ausgeschlossen wurden. Dies erklärte das Bundesarbeitsgericht wegen 
Verstoßes gegen die Sperrwirkung des Tarifvertrags für unwirksam. 

 

Unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz lässt unter bestimmten Voraussetzungen eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion zu. Das kann dem Gesetzeswortlaut nach etwa bei der Beschäftigung durch 
Religionsgemeinschaften oder ihren zugeordneten Einrichtungen gelten.4 Dabei kommt es weder auf die Art der 
Tätigkeit noch auf die Umstände ihrer Ausübung an. 
Diese enge Sichtweise ohne Bezug zur konkreten Tätigkeit ist mit unionsrechtlichen Vorgaben unvereinbar. Sie 
darf daher nicht angewendet werden.5 
In einem vom Bundesarbeitsgericht6 entschiedenen Fall hatte sich ein Rechtsanwalt auf eine Stelle bei einer 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen beworben, ohne über die in dem Stellenangebot geforderte 
Kirchenmitgliedschaft zu verfügen. Obwohl die Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt war, gewährte das 
Gericht keinen Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz. Der Rechtsanwalt hatte nach Überzeugung 
des Gerichts rechtsmissbräuchlich gehandelt, da er mit dem alleinigen Ziel, eine Entschädigung oder 
Schadensersatz zu erlangen, die Absage provoziert hatte. 

 

                                                 
1 BAG, Urt. v. 19.03.2019, 9 AZR 315/17, LEXinform 0449546. 
2 § 77 Abs. 3 BetrVG. 
3 BAG, Urt. v. 12.03.2019, 1 AZR 307/17, BB 2019, S. 1011, LEXinform 1675088. 
4 § 9 Abs. 1 Alt. 1 AGG. 
5 EuGH, Urt. v. 17.04.2018, C-414/16, LEXinform 5215715. 
6 BAG, Urt. v. 25.10.2018, 8 AZR 562/16, BB 2019, S. 756, LEXinform 1674482. 
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Anspruch des Betriebsrats auf Unterrichtung über Arbeitsunfälle von 
Fremdpersonal 
Das Bundesarbeitsgericht1 hat entschieden, dass der Betriebsrat vom Arbeitgeber verlangen kann, über 
Arbeitsunfälle unterrichtet zu werden, die Beschäftigte eines anderen Unternehmens im Zusammenhang mit der 
Nutzung der betrieblichen Infrastruktur des Arbeitgebers erleiden. 
Der Arbeitgeber müsse den Betriebsrat bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz und der 
Unfallverhütung stehenden Fragen einbeziehen. Dies umfasse auch Unfälle, die Arbeitnehmer erleiden, die 
weder bei dem Arbeitgeber angestellt noch deren Leiharbeitnehmer sind. Denn aus den Arbeitsunfällen des 
Fremdpersonals können arbeitsschutzrelevante Erkenntnisse für die betriebszugehörigen Arbeitnehmer 
gewonnen werden. 

 

Erhebung von Säumniszuschlägen auf nachgeforderte 
Sozialversicherungsbeiträge nur bei bedingtem Vorsatz 
Entrichtet der Zahlungspflichtige nicht rechtzeitig die Sozialversicherungsbeiträge, fällt ein Säumniszuschlag von 
1 % des rückständigen Betrags je Monat an. Wird eine Beitragsforderung durch Bescheid mit Wirkung für die 
Vergangenheit festgestellt, kann der Säumniszuschlag gegebenenfalls entfallen. Dazu muss der 
Beitragsschuldner glaubhaft machen, dass er unverschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte.2 
Das Bundessozialgericht3 hat entschieden, dass Fahrlässigkeit kein Verschulden begründet. Es muss mindestens 
bedingter Vorsatz vorliegen. Der Beitragsschuldner muss also seine Zahlungspflicht mindestens für möglich 
halten und billigend in Kauf nehmen. 
Im entschiedenen Fall hatte eine GmbH, die ein Busunternehmen betrieb, neben den eigenen Fahrern 
regelmäßig ergänzend weitere Fahrer (Tourbegleiter) eingesetzt. Sie behandelte diese als selbstständig und 
meldete sie nicht zur Sozialversicherung an. Das wurde im Rahmen einer Betriebsprüfung bemängelt und 
nachträglich Beitragsbescheide nebst Säumniszuschlägen erlassen. 
Das Bundessozialgericht akzeptierte, dass den Geschäftsführer der GmbH im Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Beiträge kein Verschulden traf. Das Landessozialgericht muss allerdings weiter aufklären, ob der Geschäftsführer 
nicht zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von seiner Zahlungspflicht erlangte. Schädlich wäre auch die 
Kenntnis eines Angestellten der GmbH, sofern er eigenverantwortlich mit der sozialversicherungsrechtlichen 
Bewertung der Tourbegleiter und der Erfüllung der sozialversicherungsrechtlichen Zahlungspflichten betraut war. 
Die Beweislast für die unverschuldete Unkenntnis bzgl. der Zahlungspflicht trägt die GmbH. 

 

                                                 
1 BAG, Beschl. v. 12.03.2019, 1 ABR 48/17, LEXinform 0449502. 
2 § 24 Abs. 2 SGB IV. 
3 BSG, Urt. v. 12.12.2018, B 12 R 15/18 R, LEXinform 1674533. 
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Online gekaufte Matratzen dürfen ohne Schutzfolie getestet und danach 
zurückgesendet werden 
Das 14-tägige Widerrufsrecht im Online-Handel dient dem Schutz der Verbraucher. Diese sollen die Ware 
ausführlich prüfen und testen sowie ggf. den Vertrag durch einen Widerruf rückgängig machen können. 
Eine Ausnahme vom Widerrufsrecht besteht, wenn versiegelte Waren geliefert werden, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, und deren Versiegelung nach 
Lieferung entfernt wurde. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union1 hat entschieden, dass Matratzen nicht dazu gehören. Der Käufer darf 
also ohne Schutzfolie auf der Matratze schlafen und danach sein Widerrufsrecht ausüben. Das Gericht zieht 
dabei einen Vergleich zu Kleidungsstücken, die durch eine Reinigung oder eine Desinfektion so aufbereitet 
werden können, dass sie erneut in den Verkehr gebracht werden können. 
Der Verbraucher haftet allerdings für den Wertverlust einer Ware, der auf einen zur Prüfung der Ware nicht 
notwendigen Umgang zurückzuführen ist. 

 

Pflicht zur Ersten Hilfe für Sportlehrer 
Ein Schüler war beim Aufwärmen im Schulsport plötzlich zusammengebrochen. Der Sportlehrer verbrachte ihn in 
eine stabile Seitenlage und wartete das Eintreffen des alarmierten Notarztes ab. Der Schüler erlitt irreversible 
Hirnschäden wegen mangelnder Sauerstoffversorgung aufgrund des eingetretenen Atemstillstands. Heute ist er 
zu 100 % schwerbehindert. Seine Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld richtete sich gegen das Land 
Hessen wegen unzureichender Erste-Hilfe-Maßnahmen durch das Lehrpersonal. 
Der Bundesgerichtshof2 urteilte, dass Sportlehrer die Amtspflicht haben, erforderliche und zumutbare 
Erste-Hilfe-Maßnahmen rechtzeitig und in ordnungsgemäßer Weise durchzuführen. Um dies zu gewährleisten, 
müssen Sportlehrer über eine aktuelle Ausbildung in Erster Hilfe verfügen. Für Lehrer gilt auch nicht das 
Haftungsprivileg für Nothelfer. Dieses schützt denjenigen, der sich bei einem Unglücksfall zu spontaner Hilfe 
entschließt. Es wäre unangemessen, wenn der Staat einerseits die Schüler zum Sportunterricht verpflichtet, 
andererseits bei Notfällen nur bei grober Fahrlässigkeit und damit nur in Ausnahmefällen haftet. 
Das Unterlassen weiterer Erste-Hilfe-Maßnahmen stellt eine Amtspflichtverletzung dar. Ob die unterlassene 
Hilfeleistung ursächlich für die Behinderung des Schülers war, muss gutachterlich festgestellt werden. Nur ein 
bewiesener Zusammenhang zwischen der unterlassenen Reanimation und der Behinderung kann einen 
Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld begründen. 

 

                                                 
1 EuGH, Urt. v. 27.03.2019, C 681/17, BB 2019, S. 978, LEXinform 5216340. 
2 BGH, Urt. v. 04.04.2019, III ZR 35/18, LEXinform 0449617. 
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Krankenkassenwahlrecht für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
Versicherungspflichtige in der Krankenversicherung dürfen, wenn ihre Mitgliedschaft nach Ablauf der 
Mindestbindungsfrist kraft Gesetzes endet, ohne Kündigung eine Krankenkasse wählen, auch wenn sich ein 
neuer Versicherungspflichttatbestand unmittelbar anschließt. Dies hat das Bundessozialgericht1 entschieden. 
Strittig war, welche Krankenkasse die Krankenhauskosten in Höhe von rd. 73.000 €, die für die Pflege eines 
Versicherungspflichtigen bis zu seinem Tode entstanden waren, tragen musste. 
Der Versicherungspflichtige war zunächst bis 31. Januar 2010 wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld II bei der 
Krankenkasse A versichert, anschließend auffangversichert.2 Bei einem erneuten Bezug von Arbeitslosengeld II 
ab 8. November 2010 wählte der Versicherte die Krankenkasse B und erhielt auch eine Mitgliedsbescheinigung 
von ihr. Der Bezug von Arbeitslosengeld II endete am 30. April 2012. Als der Versicherungspflichtige am 
5. Oktober 2012 wegen einer ernsthaften Erkrankung ins Krankenhaus kam, gab er an, bei der Krankenkasse B 
versichert zu sein. 
Diese Auffassung teilte das Bundessozialgericht. Der Versicherte war durch den Bezug von Arbeitslosengeld ab 
8. November 2010 versicherungspflichtig und zugleich aufgrund seines Beitritts Mitglied der Krankenkasse B 
geworden. Dem stand die frühere Mitgliedschaft bei der Krankenkasse A nicht entgegen. Diese hatte mit dem 
Beginn der (erneuten) Versicherungspflicht als Bezieher von Arbeitslosengeld II kraft Gesetzes geendet, ohne 
dass es einer Kündigung bedurfte. Die Mitgliedschaft bei der Krankenkasse B hat über das Ende des Bezugs von 
Arbeitslosengeld II am 30. April 2012 hinaus bis zum Tod des Versicherten als Auffangversicherung 
fortbestanden. 

 

                                                 
1 BSG, Urt. v. 11.09.2018, B 1 KR 10/18 R, NZS 2019, S. 333, LEXinform 1672003. 
2 § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V. 
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Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in 
Verzug setzen.1 Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.2 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.3 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders 
hingewiesen wurde.4 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen 
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen.5 Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz.6 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um welche 
die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist 
der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.7 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2017:8 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:9 
 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei 

öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 
• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 

30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er 
seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 
den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

                                                 
1 § 286 Abs. 1 Satz 1 BGB. 
2 § 286 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
3 § 286 Abs. 2 BGB. 
4 § 286 Abs. 3 Satz 1 BGB. 
5 § 288 Abs. 1 Satz 1 BGB. 
6 § 288 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 BGB. 
7 § 247 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB. 
8 Homepage Deutsche Bundesbank. 
9 Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und zur Änderung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes, BGBl 2014 I, S. 1218, LEXinform 0437910. 
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• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur 
noch maximal 30 Tage dauern. 

 
 


